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Nr. 11 vom 30. Juli 2008 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Hg.: Die Präsidentin der Universität Hamburg 

Referat Rechtsangelegenheiten in Studium und Lehre 

 

Neufassung der Fachspezifischen Bestimmungen für 
den Bachelorstudiengang Politikwissenschaft des 

Departments Sozialwissenschaften der Fakultät 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der  

Universität Hamburg 

Vom 23. Januar 2008 

 
Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 19. Juni 2008 die vom De-
partmentausschuss Sozialwissenschaften der Fakultät Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften am 23. Januar 2008 auf Grund von § 9 Absatz 3 des Geset-
zes zur Bildung der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Uni-
versität Hamburg (WiSoG) vom 8. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 28) beschlos-
sene Neufassung der Fachspezifischen Bestimmungen für den Bachelorstu-
diengang Politikwissenschaft als Fach eines Studiengangs mit dem Abschluss 
„Bachelor of Arts“ (B.A.) vom 23. November 2005 gemäß § 108 Absatz 1 
HmbHG genehmigt. 
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Präambel 

Diese Fachspezifischen Bestimmungen (FSB Pol.) ergänzen die Regelungen 
der Prüfungsordnung des Departments Sozialwissenschaften der Fakultät 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg für Studien-
gänge mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) vom 23. November 2005 
(PO B.A.) in der jeweils geltenden Fassung. Sie beschreiben die Module des 
Hauptfachstudiengangs (Bachelorstudiengang Politikwissenschaft, B.A. Pol.) 
sowie des Nebenfachstudiengangs Politikwissenschaft (B.A.-NF Pol.) und 
treffen Regelungen zum Wahlbereich (WB).  

I. Ergänzende Bestimmungen zur PO B.A. 

Zu § 1 Absatz 1: Studienziel 
(1) Das Hauptfach Politikwissenschaft besitzt entscheidenden Stellenwert im 
Bachelorstudiengang. Es vermittelt grundlegende Fachkenntnisse sowie The-
orien und Methoden der Politikwissenschaft, wesentliche Forschungsergeb-
nisse sowie spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten in einzelnen Politikberei-
chen durch Schwerpunktbildung nach individueller Wahl. Die Studierenden 
werden zum selbständigen Arbeiten auf theoretischem, empirischem und 
praktischem Gebiet befähigt. Sie erwerben die Kompetenz, politische und so-
ziale Zusammenhänge des Regierens auf lokaler, regionaler, nationaler sowie 
trans- und internationaler Ebene zu erkennen und Problem- und Fragestel-
lungen durch Fachkenntnisse sowie die eigenständige und problemorientierte 
Anwendung politikwissenschaftlicher Methoden systematisch zu bearbeiten. 
Die Vermittlung allgemeiner berufsqualifizierender Kompetenzen (ABK) wird 
durch ein Pflichtpraktikum ergänzt, so dass die Studierenden ihre im Studium 
erworbenen Kenntnisse und Qualifikationen in unterschiedlichen Berufsfel-
dern erproben sowie weiterentwickeln können und ihnen der Übergang ins 
Berufsleben erleichtert werden soll. 
 
(2) Im Wahlbereich eignen sich die Studierenden des B.A. Pol. Kenntnisse 
und Qualifikationen in einem weiteren Studienfach oder mehreren weiteren 
Studienfächern an, die an der Universität Hamburg angeboten werden.   
 
(3) Insgesamt ist es Ziel des Studiengangs, die Studierenden – neben der 
Fortsetzung und Vertiefung der wissenschaftlichen Ausbildung im Rahmen ei-
nes weiterführenden Studiengangs – je nach Schwerpunktbildung für eine be-
rufliche Tätigkeit in Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf lokaler, regiona-
ler, nationaler sowie trans- und internationaler Ebene zu qualifizieren. 
 
(4) Politikwissenschaft als Nebenfach soll die grundlegenden Fachkenntnisse 
der Politikwissenschaft einschließlich ihrer Forschungsergebnisse und der 
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wichtigsten Theorien vermitteln. Dabei lernen die Studierenden wesentliche 
politikwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe der eigenständigen Anwen-
dung der erworbenen Kenntnisse problemorientiert zu bearbeiten. 
 
(5) Politikwissenschaft im Wahlbereich soll es den Studierenden anderer Ba-
chelorstudiengänge ermöglichen, sich nach ihren individuellen Bedürfnissen 
einen fokussierten Einblick in oder einen orientierenden Überblick über den 
Gegenstandsbereich und wesentliche Grundlagen des Fachs zu verschaffen. 

Zu § 1 Absatz 4: Durchführung des Studiengangs 
Die Durchführung des Studiengangs erfolgt durch das Department Sozialwis-
senschaften der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universi-
tät Hamburg. 

Zu § 3: Studienfachberatung 
Die Studierenden sind dazu verpflichtet, während des ersten Studienjahres an 
einer Studienberatung teilzunehmen. Die Studienberatung erfolgt im Rahmen 
des Grundkurses im Basismodul 1 (BM1) nach Maßgabe der oder des Leh-
renden als Gruppen- oder Einzelberatung.  

Zu § 4 Absatz 1: Grundstruktur 
(1) Die Grundstruktur des B.A. Pol. besteht aus 
a) dem Hauptfach Politikwissenschaft, 
b) dem Bereich allgemeine berufsqualifizierende Kompetenzen (ABK) und 
c) einem Wahlbereich (WB). 
 
(2) Im Wahlbereich können für diesen vorgesehene Lehrveranstaltungen 
und/oder Module universitätsweit aus dem Angebot anderer Studiengänge 
absolviert werden. Zur Erreichung der insgesamt im Wahlbereich zu erbrin-
genden Leistungspunkte können auch Lehrveranstaltungen und/oder Module 
unterschiedlicher Studienfächer, nicht jedoch der Politikwissenschaft, erfolg-
reich abgeschlossen werden. Ausgenommen von dieser Einschränkung ist je-
ne Wahlpflichtvorlesung im Methodenmodul 2 (MM2), die nicht im Rahmen 
des Hauptfaches absolviert wird/wurde. Auch die Lehrveranstaltungen/Module 
des Wahlbereichs werden mit einer Prüfung abgeschlossen.  

Zu § 4 Absatz 2: Gliederung des Studiums 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum vollständigen Abschluss der Bachelorprü-
fung beträgt drei Studienjahre (sechs Semester). 
 
(2) Die Einführungsphase mit den drei Basismodulen (BM1, BM2, BM3) sowie 
dem Methodenmodul 1 (MM1) und den beiden Praxismodulen (PM1, PM2) ist 
dem ersten Studienjahr zugeordnet. Die Aufbauphase mit den drei Aufbau-
modulen (AM1, AM2, AM3) und dem Methodenmodul 2 (MM2) erstreckt sich 
auf das zweite Studienjahr; das Praktikum im Praxismodul 3 (PM3), das in-
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nerhalb des ersten bis sechsten Fachsemester zu absolvieren ist, wird in der 
Aufbauphase durch eine Übung ergänzt. Die Vertiefungsphase, zu der die 
sechs Vertiefungsmodule (VMI.1, VMI.2, VMI.3, VMII.1, VMII.2, VMII.3) sowie 
das Abschlussmodul gehören, entfällt auf das dritte Studienjahr. Die Lehrver-
anstaltungen und/oder Module im Wahlbereich (gemessen an den insgesamt 
zu erbringenden Leistungspunkten) sollen von den Studierenden sinnvoll über 
die drei Studienjahre aufgeteilt werden. 
 
(3) Im Rahmen des Praxismoduls 3 (PM3) sind die Studierenden dazu ver-
pflichtet, ein elfwöchiges Praktikum in Vollzeittätigkeit (ca. 420 Arbeitsstun-
den) oder in entsprechender kontinuierlicher Teilzeittätigkeit zu absolvieren. 
Es wird empfohlen, das Vollzeitpraktikum in Einzelabschnitten zu absolvieren, 
wobei die einzelnen Abschnitte mindestens vier Wochen umfassen müssen. 
Zum Nachweis des Praktikums ist eine Bescheinigung der Praktikumsstelle 
vorzulegen. Darin sind Zeitpunkt, Dauer und Art der ausgeübten Tätigkeiten 
zu bescheinigen. Wird das Praktikum in wissenschaftlichen Institutionen oder 
universitären Einrichtungen absolviert, ist das Institut für Politische Wissen-
schaft der Universität Hamburg dafür ausgeschlossen. 

Zu § 4 Absatz 3 und Absatz 4: Modulstruktur 
(1) Der B.A. Pol. umfasst insgesamt 180 Leistungspunkte (LP). Dabei entfal-
len auf 
a)  das Hauptfach Politikwissenschaft 134 LP, 
b)  den ABK-Bereich 28 LP und 
c)  den Wahlbereich 18 LP. 

 
(2) Dem Hauptfach Politikwissenschaft liegt folgende Modulstruktur zugrunde: 
a) Basismodule (Pflichtmodule im 1. bis 2. Fachsemester)  

- Basismodul 1 (BM1): Grundlagen der Politikwissenschaft ...........16 LP 
- Basismodul 2 (BM2): Politik und Kommunikation ..........................8 LP 
- Basismodul 3 (BM3): Politik und Wirtschaft...................................8 LP 

b) Aufbaumodule (Pflichtmodule im 3. bis 4. Fachsemester) 
- Aufbaumodul 1 (AM1):  

Regieren in politischen Mehrebenensystemen ............................14 LP 
- Aufbaumodul 2 (AM2): 

Regieren in inter- und transnationalen Institutionen ....................14 LP 
- Aufbaumodul 3 (AM3):  

Politische Theorien und Ideengeschichte....................................14 LP 
c) Methodenmodule (Pflichtmodule im 2. bis 4. Fachsemester)  

- Methodenmodul 1 (MM1): Methoden I ........................................12 LP 
- Methodenmodul 2 (MM2): Methoden II .........................................4 LP 
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d) Vertiefungsmodule I (VMI, Wahlpflichtmodule im 5. bis 6. Fachsemester): 
Regieren in politischen Mehrebenensystemen  
- Vertiefungsmodul I.1 (VMI.1): Europäische Integration................12 LP 
- Vertiefungsmodul I.2 (VMI.2): Politikfeldanalyse .........................12 LP 
- Vertiefungsmodul I.3 (VMI.3): 

Strukturen und Prozesse des Regierens.....................................12 LP 
e) Vertiefungsmodule II (VMII, Wahlpflichtmodule im 5. bis 6. Fachsemester): 

Regieren in inter- und transnationalen Institutionen 
- Vertiefungsmodul II.1 (VMII.1): 

Globalisierung und Global Governance ......................................12 LP 
- Vertiefungsmodul II.2 (VMII.2):  

Konfliktursachen und -bearbeitung .............................................12 LP 
- Vertiefungsmodul II.3 (VMII.3): 

Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung ...........................12 LP 
f) Abschlussmodul (Pflichtmodul im 5. bis 6. Fachsemester) ...................12 LP 
 
(3) Im 5. bis 6. Fachsemester sind drei Vertiefungsmodule zu absolvieren, die 
jeweils aus zwei Seminaren bestehen:  
a)  ein Modul aus der Gruppe der Vertiefungsmodule I (VMI.1, VMI.2, VMI.3), 
b) ein Modul aus der Gruppe der Vertiefungsmodule II (VMII.1, VMII.2, 

VMII.3), 
c) ein weiteres, noch nicht gewähltes Modul aus der Gruppe der Vertiefungs-

module I oder II (VMI oder VMII). Es können stattdessen auch zwei Semi-
nare aus verschiedenen Modulen entweder der Modulgruppe VMI oder der 
Modulgruppe VMII gewählt werden, sofern diese Module nicht unter a) o-
der b) absolviert werden.  

 
(4) Dem ABK-Bereich liegt folgende Modulstruktur zugrunde: 
a)  Praxismodul 1 (PM1, Pflichtmodul im 1. Fachsemester):  
 Schlüsselqualifikationen I....................................................................4 LP 
b)  Praxismodul 2 (PM2, Pflichtmodul im 1. bis 2. Fachsemester):  
 Schlüsselqualifikationen II...................................................................4 LP 
c)  Praxismodul 3 (PM3, Pflichtmodul im 1. bis 6. Fachsemester):  
 Praktikum .........................................................................................16 LP 
 
(5) Aus der Summe von 138 LP des Hauptfachs Politikwissenschaft werden 
dem ABK-Bereich 4 polyvalente LP des Tutoriums im Basismodul 1 (BM1) 
zugerechnet, so dass sich für das Hauptfach ein Gesamtumfang von 134 LP 
ergibt. Zuzüglich des aus dem Hauptfach assoziierten Tutoriums des Basis-
moduls 1 (BM1) ergibt sich für den ABK-Bereich ein Gesamtumfang von 28 
LP.  
 
(6) Dem Nebenfach Politikwissenschaft liegt folgende Modulstruktur zugrunde: 
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a)  Basismodul (Pflichtmodul im 1. bis 2. Fachsemester) 
- Basismodul 1 (NF-BM1): Grundlagen der Politikwissenschaft......12 LP 

b)  Aufbaumodule (Pflichtmodule im 3. bis 5. Fachsemester)  
- Aufbaumodul 1 (NF-AM1): 

Regieren in politischen Mehrebenensystemen ..............................9 LP 
- Aufbaumodul 2 (NF-AM2):  

Regieren in inter- und transnationalen Institutionen ......................9 LP 
- Aufbaumodul 3 (NF-AM3): 

Politische Theorien und Ideengeschichte......................................9 LP 
c) Vertiefungsmodule (eins von zwei Wahlpflichtmodulen im 5. bis 6. Fach-

semester) 
- Vertiefungsmodul 1 (NF-VM1): 

Regieren in politischen Mehrebenensystemen ..............................6 LP 
- Vertiefungsmodul 2 (NF-VM2):  

Regieren in inter- und transnationalen Institutionen ......................6 LP 
 
(7) Für das Nebenfach Politikwissenschaft ergibt sich ein Gesamtumfang von 
45 LP. 
 
(8) Die zu erbringenden Voraussetzungen für die Anmeldung zu den Modul-
prüfungen bzw. den Modulteilprüfungen werden durch die Modulbeschreibun-
gen festgelegt. Über Ausnahmen in Fällen außergewöhnlicher Härte ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des jeweiligen Studie-
renden.  
 
(9) Studierende anderer Bachelorstudiengänge können im politikwissen-
schaftlichen Wahlbereich in der Regel ausschließlich Prüfungsleistungen aus 
dem Angebot des politikwissenschaftlichen Hauptfaches erbringen. Die Mo-
dulbeschreibungen weisen in der Rubrik „Verwendbarkeit“ aus, welche Lehr-
veranstaltungen im Wahlbereich nicht politikwissenschaftlicher Bachelorstu-
diengänge absolviert werden können.  

Zu § 4 Absatz 5: Abschlussmodul 
Das Abschlussmodul besteht aus der studienbegleitenden Bachelorarbeit und 
einer mündlichen Prüfung (Verteidigung). Die Bachelorarbeit wird mit 10 LP 
kreditiert, die mündliche Prüfung mit 2 LP. 

Zu § 4 Absatz 6: Teilzeitstudium 
Der Studiengang kann unter Beachtung der nachfolgenden Grundsätze für die 
Studienplanung im Teilzeitstudium absolviert werden. Hierfür sind die nach-
folgenden Regelungen zu beachten: 
 
(1) Teilzeitstudierende müssen ihren veränderten Studierendenstatus unver-
züglich der Prüfungsstelle mitteilen (Bescheinigung des Zentrums für Studie-
rende). Der veränderte Status wird von der Prüfungsstelle vermerkt. 
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(2) Bei einem Teilzeitstudium müssen im Regelfall die für das Vollzeitstudium 
in den Fachspezifischen Bestimmungen vorgesehenen Module und Leis-
tungspunkte (30 LP) eines Fachsemesters in zwei Hochschulsemestern ab-
solviert werden. Die im Vollzeitstudium vorgesehene verbindliche Abfolge der 
Module ist im Regelfall einzuhalten. 
 
(3) Lehrveranstaltungen, die nur im Jahresturnus angeboten werden, sollen 
bei der ersten Möglichkeit absolviert werden. 
 
(4) In besonders begründeten Härtefällen bzw. bei atypischen Studienverläu-
fen können Teilzeitstudierende mit den jeweiligen Studienfachberatern und 
mit Zustimmung des Prüfungsausschusses verbindliche individuelle Studien-
vereinbarungen treffen. 

Zu § 4 Absatz 7  
Das Studium ist spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit 
aufzunehmen. 

Zu § 5 Satz 2: Lehrveranstaltungsarten 
Weitere Lehrveranstaltungsarten sind: 

- Grundkurs mit Tutorium, 
- Propädeutikum. 

Zu § 5 Satz 3: Sprache der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache ab-
gehalten.  

Zu § 5 Satz 4: Anwesenheitspflicht in Lehrveranstal tungen 
Für alle Lehrveranstaltungsarten gilt die Anwesenheitspflicht.  

Zu § 8 Satz 1: Anrechnung von Studien- und Prüfungs leistungen 
(1) Einschlägige Berufstätigkeit und berufspraktische Tätigkeiten können auf 
Antrag der oder des jeweiligen Studierenden auf das Praktikum angerechnet 
werden, sofern Gleichwertigkeit mit dem studienbegleitenden Praktikum fest-
gestellt wird und eine inhaltliche Nähe zum Studium erkennbar ist oder glaub-
haft gemacht werden kann. Schulpraktika können grundsätzlich nicht ange-
rechnet werden. Durch den Nachweis eines Auslandssemesters und den dor-
tigen Erwerb von mindestens 8 LP kann das Praktikum einmalig um bis zu 
sechs Wochen verkürzt werden. Über die jeweilige Anrechnung entscheidet 
der Prüfungsausschuss auf Empfehlung der oder des Praktikumsbeauftragten 
des Departments. Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich mit der Auflage, dass 
die Studierenden einen Praktikumsbericht vorzulegen haben, der den Anfor-
derungen an die Prüfungsleistung im Praxismodul 3 (PM3) genügt. 
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(2) Studierende sind von der Teilnahme am Propädeutikum im Praxismodul 1 
(PM1) befreit, wenn sie in einem Eingangstest (Klausur) hinreichende ma-
thematische Kenntnisse nachweisen. Ihnen werden in diesem Fall die ent-
sprechenden Leistungspunkte angerechnet. 
 
(3) Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen kann versagt wer-
den, wenn mehr als die Hälfte der Modulprüfungen oder die Bachelorarbeit 
anerkannt werden soll. 

Zu § 10 Absatz 1: Fristen für Modulprüfungen und Wi ederholung von 
Modulprüfungen 
Bei allen Modulteil- und Modulprüfungen muss von den Studierenden stets 
die erste Prüfungsmöglichkeit wahrgenommen werden. 

Zu § 13 Absatz 4: Studienleistung und Prüfungsarten  
(1) Die Prüfungsart Referat kann entsprechend der Vorgabe der oder des 
Lehrenden an Stelle der schriftlichen Ausarbeitung auch mit einer anderen 
Prüfungsart (ausgenommen der hier unter Absatz 2 (a), (b) und (e) genannten 
Prüfungsarten) kombiniert werden, wenn dies aus fachlichen und didaktischen 
Gründen geboten ist. In den Grundkursen des BM1 und NF-BM1 besteht das 
Referat ausschließlich aus einem mündlichen Vortrag. 
 
(2) Neben allen in § 13 Absatz 4 PO B.A. genannten Prüfungsarten können 
gemäß der jeweiligen Modulbeschreibung folgende weitere Prüfungsarten 
festgelegt werden:  
a) Projektarbeit: Eine Projektarbeit besteht aus der Anwendung empirischer 

oder statistischer Methoden auf eine Problem- oder Fragestellung aus dem 
Stoffgebiet einer Lehrveranstaltung sowie der mündlichen Präsentation 
und/oder schriftlichen Ausarbeitung der Ergebnisse. 

b) Projektarbeit in Kombination mit einer Klausur: Die Prüfung umfasst eine 
Projektarbeit, wie vorstehend unter a) beschrieben, und eine Klausur. Bei-
de Prüfungsleistungen sind zu erbringen. Bei der Projektarbeit im Rahmen 
der Gesamtprüfung ist auch eine Gruppenarbeit gemäß Absatz 4 zulässig. 

c) Regelmäßige Essays: Diese Prüfungsart besteht aus lehrveranstaltungs-
begleitend und regelmäßig zu verfassenden und einzureichenden Essays, 
die wesentliche Fragestellungen der Lehrveranstaltung behandeln.  

d) Regelmäßige Aufgaben: Diese Prüfungsart besteht aus lehrveranstal-
tungsbegleitenden, schriftlichen Aufgabenstellungen, die von der oder dem 
Lehrenden regelmäßig ausgegeben werden und von den Studierenden in 
einer vorgegebenen Zeit zu lösen und einzureichen sind. Die Aufgaben 
dienen der umfassenden und vertiefenden Kenntnis von besonders kom-
plexen Lehrinhalten, die durch Regelmäßigkeit und gezielte Aufgabenstel-
lungen erreicht werden soll. 

e) Praktikumsbericht: Im Praktikumsbericht sollen die Tätigkeiten, Erkennt-
nisse und Erfahrungen des Praktikums in Bezug auf das Studium themati-
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siert und kritisch reflektiert sowie die Sinnhaftigkeit des Praktikums gemäß 
Modulbeschreibung dargelegt werden. Der Bericht muss einen Umfang von 
fünf bis zehn Seiten haben, die in der Übung des PM3 vermittelten Inhalte 
sowie folgende Aspekte berücksichtigen: 
- Erwartungen an das Praktikum, 
- Beschreibung der Praktikumsstelle, der Einsatzbereiche und ausgeüb-

ten Tätigkeiten, 
- Bilanzierung des Praktikums unter besonderer Berücksichtigung der 

Betreuung sowie kritische Reflexion mit den im Studium erworbenen 
Fachkenntnissen und Qualifikationen. Wurde die Dauer des Prakti-
kums durch ein Auslandssemester oder Berufstätigkeit bzw. Praxiser-
fahrung reduziert (vgl. Ausführungen zu § 8 Satz 1 PO B.A.), sind die 
dort gesammelten Erfahrungen entsprechend im Praktikumsbericht zu 
berücksichtigen. 

 
(3) Neben der regelmäßigen Teilnahme und aktiven Beteiligung der Studie-
renden in allen Grundkursen (einschließlich Tutorien), Seminaren und Übun-
gen können folgende erfolgreich zu erbringende Studienleistungen Voraus-
setzung für die Zulassung zu einer Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung ge-
mäß der Modulbeschreibungen sein:  

- Anfertigen von annotierten Literaturlisten, Rezensionen, Essays, Pro-
tokollen zu Lehrveranstaltungen, Textanalysen und Exzerpten, 

- Halten von Kurzreferaten,  
- Durchführung von Recherche-, Präsentationsübungen und Datenanalysen,  
- erfolgreiche Teilnahme an schriftlichen Tests. 

 
(4) Haus- und Projektarbeiten sowie Referate und mündliche Prüfungen kön-
nen nach Absprache mit der oder dem Lehrenden auch in Form einer Grup-
penarbeit bzw. Gruppenprüfung zugelassen werden, sofern der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag eine eindeutige Abgrenzung ermöglicht, deut-
lich unterscheidbar und individuell bewertbar ist (auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien). 

Zu § 14 Absatz 2: Zulassung zur Bachelorarbeit 
Die Anmeldung zur Bachelorarbeit und zur mündlichen Prüfung im Ab-
schlussmodul soll bis zum 14. Februar des jeweiligen Jahres erfolgen. 

Zu § 14 Absatz 6: Sprache der Bachelorarbeit: 
Die Bachelorarbeit ist im Einvernehmen mit der Kandidatin oder dem Kandi-
daten in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Ausnahmen kann 
der Prüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten und 
auf Empfehlung der Betreuerin oder des Betreuers gestatten. 
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Zu § 14 Absatz 7: Bearbeitungszeit und Umfang der B achelorarbeit 
(1) Die Bearbeitungszeit für die studienbegleitende Bachelorarbeit beträgt ab 
Anmeldung drei Monate. Während der Bearbeitungszeit sind weiterhin Prü-
fungsleistungen in den Vertiefungsmodulen zu erbringen, die einer Arbeitsbe-
lastung von etwa vier Wochen entsprechen. 
 
(2) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen 
Kandidatinnen und Kandidaten auf Grund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und individuell bewertbar ist. 
 
(3) Der Umfang der Bachelorarbeit, bzw. bei Gruppenarbeiten der einzelnen 
Beiträge zur Arbeit, soll ungefähr 60 Textseiten (ca. 18.000 Wörter) betragen. 

Zu § 15 Absatz 3: Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1) Die Modulnoten ergeben sich entsprechend der Leistungspunktezahl als 
gewichtetes arithmetisches Mittel der benoteten Teilprüfungsleistungen, die in 
den Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls erzielt wurden. Dies gilt auch 
für die Gewichtung der Noten für die Bachelorarbeit und die mündliche Prü-
fung im Abschlussmodul. Werden in einer Lehrveranstaltung mehrere benote-
te Teilprüfungsleistungen erbracht, wird von der oder dem Lehrenden eine 
Gesamtnote gebildet. 
 
(2) Die Note des Hauptfachs ohne Abschlussmodul ergibt sich entsprechend 
der Leistungspunktezahl als gewichtetes arithmetisches Mittel der Modulno-
ten. Prüfungsleistungen aus dem ABK-Bereich und aus dem Wahlbereich 
werden nicht benotet und gehen nicht in die Gesamtnote ein. 
 
(3) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet, in der die Modul-
noten des Hauptfachs ohne Abschlussmodul mit einem Anteil von 75 % und 
die Note des Abschlussmoduls mit einem Anteil von 25 % gewichtet werden. 
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II . MODULBESCHREIBUNGEN 

1. Bachelorstudiengang Politikwissenschaft (B.A. Po l.) 
 
Modul:   Basismodul 1 (BM1)  
Modultitel: Grundlagen der Politikwissenschaft 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Beherrschung eines Grund- und Orientierungswissens über 
das Wesen der Politikwissenschaft und ihres Gegenstands-
bereiches. 

- Befähigung zur eigenständigen, kritischen und methodisch 
souveränen Bearbeitung politikwissenschaftlicher Frage- und 
Problemstellungen. 

- Fähigkeit zu eigenständiger, zielgerichteter Recherche, der 
Anwendung (politik-)wissenschaftlicher Arbeitstechniken und 
elementarer schriftlicher sowie mündlicher Präsentations-
techniken (dem ABK-Bereich assoziiertes Tutorium). 

Inhalte - Wesen der Politik und der Politikwissenschaft. 
- Verständnis- und Definitionsmöglichkeiten von Politik, ihre 

Wurzeln sowie ihre Bedeutung im gesellschaftlichen und wis-
senschaftlichen Kontext. 

- Gegenstandsbereich und Grundbegriffe der Politikwissen-
schaft. 

- Geschichte und Teilbereiche der Disziplin in Deutschland 
(und anderen Ländern). 

- Wichtigste Theorien, Methoden und zentrale Kategorien der 
Politikwissenschaft. 

- Arbeits- und Präsentationstechniken (dem ABK-Bereich as-
soziiertes Tutorium). 

Lehrformen - Vorlesung:  2  SWS  1. Fachsemester 
- Grundkurs  2 x 2  SWS  1. und 2. Fachsemester  

mit Tutorium:  2 x 2  SWS  1. und 2. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 1. und 2. Fachsemester. 
B.A.-NF Pol.: Die Vorlesung ist Pflichtveranstaltung des  
NF-BM1. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge.  
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Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden:  
- Vorlesung:  Klausur (im 1. Fachsemester) 
- Grundkurs:  Klausur, Hausarbeit und Referat (im 1. bis 2. 

 Fachsemester)  
Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me am Grundkurs und dem Tutorium sowie ggf. die Erbringung 
von Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleis-
tungen werden am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt 
gegeben. 
Die Teilnahme an der Studienberatung ist obligatorisch.   
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Grundkurs:  8 LP 

mit Tutorium:  4 LP  
Die 4 LP des Tutoriums entfallen auf den ABK-Bereich. 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

16 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr 

Dauer 2 Semester 
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Modul:   Basismodul 2 (BM2) 
Modultitel: Politik und Kommunikation 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Erwerb von Grundkenntnissen über zentrale Themen, Theo-
rien und Methoden der Kommunikationswissenschaft sowie 
Kenntnis von zentralen Kategorien und Begriffen zur (wissen-
schaftlichen) Beobachtung von Medienkommunikation. 

- Verständnis der spezifischen Mechanismen der Medienkom-
munikation. 

- Befähigung zur Anwendung kommunikationswissenschaftli-
cher Theorien, Konzepte und Methoden auf spezifische Prob-
leme und aktuelle Phänomene der Medienkommunikation so-
wie Befähigung zur Analyse und Reflexion der Zusammen-
hänge von Medien/Kommunikation und Politik. 

Inhalte - Normen, Strukturen, Funktionen und Rollen der Medienkom-
munikation in der Gesellschaft und ihrem politischen System. 

- Rahmenbedingungen, Grundlagen und Standards innerhalb 
von Mediensystemen. 

- Entstehungsmechanismen, Leistungen, Wirkungen und 
Rückwirkungen von Medienaussagen. 

- Merkmale, Einstellungen und Beziehungsmuster der Medien-
akteure. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   1. Fachsemester 
- Seminar:  2 SWS   2. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme  

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 1. und 2. Fachsemester. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 1. Fachsemester) 
- Seminar:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 

 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (im 2. Fachsemester) 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von Studienleis-
tungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden 
am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  4 LP 

Gesamtarbeitsauf -
wand des M oduls  

8 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr 

Dauer  2 Semester  
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Modul:   Basismodul 3 (BM3) 
Modultitel: Politik und Wirtschaft 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Erwerb von Grundkenntnissen über zentrale theoretische so-
wie analytische Kategorien, Begrifflichkeiten und Modelle der 
Volkswirtschaftslehre und des Wirtschaftsablaufs. 

- Befähigung zur Anwendung volkswirtschaftswissenschaftli-
cher Modelle, Theorien und Konzepte. 

- Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft/ 
Wirtschaftswissenschaften und Politik/Politikwissenschaft. 

Inhalte - Zentrale Begrifflichkeiten, Befunde, Konzepte, Modelle und 
Theorien der Wirtschaftswissenschaften sowie der Politischen 
Ökonomie. 

- Grundlagen der Makro- und/oder Mikroökonomie. 
- Wirtschaftspolitik und wirtschaftspolitische Entscheidungs-

prozesse auf nationaler, europäischer und internationaler E-
bene sowie ihre rechtlichen und institutionellen Grundlagen. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   1. Fachsemester 
- Seminar:  2 SWS   2. Fachsemester  

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 1. und 2. Fachsemester. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 1. Fachsemester) 
- Seminar:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 

 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (im 2. Fachsemester) 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von Studienleis-
tungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden 
am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  4 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

8 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr 

Dauer 2 Semester 
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Modul:   Methodenmodul 1 (MM1) 
Modultitel: Methoden I 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis und Beherrschen der Methoden, Abläufe und Vor-
gehensweisen der empirischen Sozialforschung. 

- Fähigkeit, die erworbenen Kenntnisse im Beruf anzuwenden 
und sozialwissenschaftliche Fragestellungen selbstständig 
und methodisch abgesichert zu bearbeiten. 

- Wissenschaftliches Verständnis des Einsatzes empirischer 
Methoden. 

Inhalte - Methoden, Abläufe und Vorgehensweisen der empirischen 
Sozialforschung. 

- Schritte eines Forschungsprozesses, eingeübt an einem kon-
kreten Lehrforschungsprojekt. 

- Deskriptive uni- und bivariate Statistik sowie Grundlagen der 
Interferenzstatistik. 

Lehrformen - Grundkurs  4 SWS   2. Fachsemester 
mit Tutorium:  2 SWS   2. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine; didaktische Grundlage sind die Inhalte des Praxismo-
duls PM1. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 2. Fachsemester.  

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung findet als Projektarbeit in Kombination mit 
einer Klausur statt (im 2. Fachsemester).  
Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme am Grundkurs mit Tutorium sowie ggf. die Er-
bringung von Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der 
Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Grundkurs:  10 LP 
mit Tutorium:  2  LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(im Sommersemester) 

Dauer 1 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 1 (AM1) 
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis wesentlicher Theorien, Methoden, Typologien und 
Autoren des Regierens, des Föderalismus und der Europäi-
schen Integration.  

- Kenntnis des aktuellen Forschungs- und Diskussionsstands 
und der Strukturen des Regierens in politischen Mehrebenen-
systemen. 

- Fähigkeit zur methodisch reflektierten sowie theoretisch fun-
dierten Analyse und Bewertung des Regierens in politischen 
Mehrebenensystemen. 

Inhalte - Theorien des Regierens, des Föderalismus und der Europäi-
schen Integration. 

- Politische Systeme in ihrer Gesamtheit, ihre Akteure, Struktu-
ren, Prozesse und Inhalte des Regierens auf den kommuna-
len, regionalen, nationalen, den transnationalen und den in-
ternationalen Ebenen. 

- Entscheidungsprozesse in politischen Mehrebenensystemen. 
- Qualität, Wandel und Probleme von Regierungssystemen. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   3. Fachsemester  
- Seminar: 2 SWS  jeweils je nach Teilnahme an 
- Seminar:  2 SWS  der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 3. und/oder 4. Fach- 
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A. Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grundlage 
sind die Inhalte des Basismoduls BM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 3./4. Fachsemester. 
Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist Wahlpflichtveran-
staltung des NF-AM1. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 3. Fachsemester) 
- in dem einen Seminar: 

 Hausarbeit (je nach Teilnahme an der jeweiligen 
 Lehrveranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester) 

- in dem anderen Seminar: 
 eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 
 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an den Seminaren sowie ggf. die Erbringung von Studien-
leistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen wer-
den am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 
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Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 
- Seminar:  5 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

14 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr   
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 2 (AM2) 
Modultitel: Regieren in inter- und transnationalen Institutionen 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis wesentlicher Theorien, Methoden, Typologien und 
Autoren des Regierens in inter- und transnationalen Instituti-
onen sowie zentraler Kategorien des Regierens in inter- und 
transnationalen Institutionen. 

- Kenntnis des aktuellen Forschungs- und Diskussionsstands 
des Regierens in inter- und transnationalen Institutionen so-
wie der Strukturen des internationalen Systems. 

- Fähigkeit zur methodisch reflektierten sowie theoretisch fun-
dierten Analyse und Bewertung des Regierens in inter- und 
transnationalen Institutionen und des internationalen Sys-
tems. 

Inhalte - Denk- und Theorieansätze der Internationalen Beziehungen. 
- Zentrale Kategorien der Internationalen Beziehungen und des 

Institutionenbegriffs. 
- Theorien, Methoden und historische Entwicklung der Interna-

tionalen Beziehungen. 
- Ausgestaltung und Probleme des Regierens in internationalen 

und transnationalen Institutionen, seiner Entwicklung und 
Konflikte. 

Lehrformen - Vorlesung  2 SWS   3. Fachsemester  
- Seminar 2 SWS  jeweils je nach Teilnahme an 
- Seminar  2 SWS  der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 3. und/oder 4. Fach- 
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A. Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grundlage 
sind die Inhalte des Basismoduls BM1. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 3./4. Fachsemester. 
Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist Wahlpflichtveran-
staltung des NF-AM2. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 
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Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 3. Fachsemester) 
- in dem einen Seminar:  

 Hausarbeit (je nach Teilnahme an der jeweiligen 
 Lehrveranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester) 

- in dem anderen Seminar:  
 eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 
 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester).  

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an den Seminaren sowie ggf. die Erbringung von Studien-
leistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen wer-
den am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 
- Seminar:  5 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

14 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen 
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 3 (AM3) 
Modultitel: Politische Theorien und Ideengeschichte   
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Fähigkeit zur selbständigen Lektüre und Interpretation theore-
tischer und philosophischer Texte, die sich mit Politik befas-
sen. 

- Grundkenntnisse der politischen Ideengeschichte sowie me-
thodischer Ansätze politischer Theorien und der Ideenge-
schichte. 

- Grundkenntnisse über systemisch übergreifende Prozesse 
der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
seit der vormärzlichen Nationalbewegung sowie über legitimi-
täts-, integrations- u. identitätsrelevante Großereignisse. 

Inhalte - Fragestellungen, methodische Ansätze und Begriffe der poli-
tischen Theorien und des politischen Denkens sowie exem-
plarische Analyse gegenwärtiger Ansätze und Probleme poli-
tischer Theorien. 

- Epochen und Strömungen der politischen Ideengeschichte im 
Überblick. 

- Geschichte der Politikwissenschaft und historische Grundla-
gen der Politik. 

- Verständnis der politischen Systementwicklung in Deutsch-
land (vom Vormärz bis zur Vereinigung) sowie geschichtspoli-
tische Probleme. 

Lehrformen - Vorlesung  2 SWS   3. Fachsemester  
- Seminar 2 SWS  jeweils je nach Teilnahme an 
- Seminar  2 SWS  der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 3. und/oder 4. Fach- 
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A. Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grundlage 
sind die Inhalte des Basismoduls BM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 3./4. Fachsemester. 
B.A.-NF Pol.: Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist 
Wahlpflichtveranstaltung des NF-AM3. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neufassung FSB B.A. Polit ikwissenschaf t vom 23. Januar 2008 

veröffentl icht am 30. Juli 2008 

Univers ität Hamburg 

Tor zur W elt der W issenschaf t 

 

Seite 21 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 3. Fachsemester) 
- in dem einen Seminar:  

 Hausarbeit (je nach Teilnahme an der jeweiligen 
 Lehrveranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester) 

- in dem anderen Seminar:  
 eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 
 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. oder 4. Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an den Seminaren sowie ggf. die Erbringung von Studien-
leistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen wer-
den am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 
- Seminar:  5 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

14 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen 
1 bzw. 2 Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neufassung FSB B.A. Polit ikwissenschaf t vom 23. Januar 2008 

veröffentl icht am 30. Juli 2008 

Univers ität Hamburg 

Tor zur W elt der W issenschaf t 

 

Seite 22 

Modul:   Methodenmodul 2 (MM2) 
Modultitel: Methoden II  
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Erweiterung der methodischen Kenntnisse und Kompetenzen 
in statistischen Analyseverfahren und der qualitativen Sozial-
forschung. 

- Fähigkeit, geeignete Methoden für eine spezifische Fragestel-
lung auszuwählen und anzuwenden. 

- Fähigkeit der kritischen und methodisch reflektierten Beurtei-
lung von statistischen Daten und Forschungsergebnissen. 

Inhalte - Strategien, Formen und Anwendung quantitativer oder quali-
tativer Verfahren zur Analyse empirischer Daten. 

- Die Vorlesung konzentriert sich semesterweise entweder auf 
statistische Analyseverfahren (u.a. deskriptive Statistik, 
schließende Statistik) oder qualitative Sozialforschung (u.a. 
qualitative und quantitative Forschung im Vergleich, theoreti-
sche Positionen und Modelle, methodische Vorgehensweise). 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   je nach Teilnahme an der je-
    weiligen Lehrveranstaltung im 
    3. oder 4. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A. Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grundlage 
sind die Inhalte des Methodenmoduls MM1. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 3. oder 4. Fachsemester.  
Jene Wahlpflichtvorlesung, statistische Analyseverfahren bzw. 
qualitative Sozialforschung, die nicht im Rahmen dieses Mo-
duls absolviert wird/wurde, kann im Wahlbereich belegt wer-
den. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung findet in Form einer Klausur während oder 
am/nach Ende der Lehrveranstaltung statt (je nach Teilnahme 
an der jeweiligen Lehrveranstaltung im 3. oder 4. Fachsemes-
ter). 
Die Zulassung zur Klausur setzt die regelmäßige Teilnahme an 
der Vorlesung sowie ggf. die Erbringung von Studienleistungen 
voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden am Be-
ginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

4 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

Jedes Semester 

Dauer 1 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul I.1 (VMI.1)  
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men: 
  Europäische Integration  
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vertieftes Verständnis der historischen Entwicklung der EU 
und der theoretischen Interpretation und Erklärung, der be-
sonderen Funktionsweise des europäischen Regierens und 
der Rolle der wesentlichen Akteure. 

- Spezialkenntnisse zum EU-Recht und den Politiken der EU. 
- Fähigkeit zur positiven Analyse der Institutionen und Prozes-

se in der EU und zu ihrer Einordnung und normativen Bewer-
tung unter den Gesichtspunkten Demokratie, Legitimität, Effi-
zienz und Verteilungswirkungen. 

Inhalte - Theorien der Europäischen Integration, der historischen Ent-
wicklung der EU und der Demokratisierung. 

- Das politische System der EU und ihre Akteure, formale und 
informale Entscheidungsprozesse. 

- Verflechtung der EU mit der Politik und Verwaltung in den 
Mitgliedstaaten sowie die Rolle der EU als weltpolitischer Ak-
teur. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM1. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 
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Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr   
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul I.2 (VMI.2) 
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men:  
  Politikfeldanalyse 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vertiefte Kenntnisse der wichtigsten Konzepte und Theorien 
der (international vergleichenden) Policyanalyse. 

- Selbständige und kritische Anwendung dieser Methoden und 
Konzepte auf einzelne Policyfelder sowie Durchführung eige-
ner Policyanalysen. 

Inhalte - Grundlagen, Konzepte und Theorien der Policyanalyse und 
Reflexion anhand verschiedener Policybereiche. 

- Theoretische Ansätze (Institutionalismus, Rational Choice, 
Konstruktivismus etc.). 

- Fallstudien, vergleichende Policyanalysen und quantitative 
Studien. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM1. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM1.  

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf -
wand des M oduls  

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul I.3 (VMI.3) 
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men: 
  Strukturen und Prozesse des Regierens 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vertiefte Kenntnis und Fähigkeit der theoretisch fundierten 
und methodisch reflektierten Analyse politischer Institutionen 
und Prozesse und deren normative Bewertung. 

- Vertiefte Kenntnis der Theorien und Konzepte der Parteien-, 
Verbände- und Bewegungsforschung und der verschiedenen 
kollektiven Akteure sowie deren unterschiedliche Organisati-
onsformen und Handlungsstrategien. 

Inhalte - Grundlagen, Konzepte und Theorien politischer Institutionen, 
Entscheidungsverfahren und Prozesse. 

- Verfahren, Regeln und Mechanismen von Governance. 
- Struktur und Handlungsfähigkeit unterschiedlicher kollektiver 

Akteure. 
- Theorien der Parteien und Parteiensysteme, Theorien politi-

scher Partizipation und Interessenvermittlung sowie der Zivil-
gesellschaft und Öffentlichkeit. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM1. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr   
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 
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Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul II.1 (VMII.1) 
Modultitel: Regieren in inter- und transnationalen Institutionen:  
  Globalisierung und Global Governance 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis der wesentlichen Theorien, Methoden, Typologien 
und Autoren sowie der zentralen Kategorien, Akteure und der 
Strukturen von Globalisierung und Global Governance. 

- Fähigkeit zur eigenständigen Analyse von Entwicklungen, 
Strukturen und Problemen von Globalisierung und Global Go-
vernance. 

Inhalte - Kulturelle, soziale, ökonomische und politische Globalisie-
rung. 

- Theorien der Globalisierung. 
- Form- und Funktionswandel des Nationalstaats. 
- Konzepte von Global Governance. 
- Steuerungsformen, nicht-staatliche Akteure und Beteiligung 

mehrerer Ebenen. 
- Demokratisierung und Schaffung von Identität im politischen 

Mehrebenensystem. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM2.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM2. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 
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Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul II.2 (VMII.2)  
Modultitel: Regieren in inter- und transnationalen Institutionen: 
  Konfliktursachen und -bearbeitung 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis der wesentlichen Theorien, Methoden, Typologien 
und Autoren sowie der zentralen Kategorien, Akteure und der 
Strukturen von Konfliktursachen und Konfliktbearbeitung. 

- Fähigkeit zur eigenständigen und methodisch reflektierten 
Bearbeitung von Problemstellungen im Bereich von Konflikt-
ursachen und Konfliktbearbeitung. 

Inhalte - Gesellschaftstheoretische Erklärung gewaltsamer Konflikte 
und ihrer Ursachen. 

- Fragen der Konfliktprävention. 
- Formen ziviler und militärischer Konfliktbearbeitung. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM2. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM2. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul II.3 (VMII.3) 
Modultitel: Regieren in inter- und transnationalen Institutionen:  
  Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis der wesentlichen Theorien, Methoden, Typologien 
und Autoren sowie zentraler Kategorien, Akteure, Strukturen 
und Entwicklungen im Bereich Menschenrechte/Demokratie/ 
Entwicklung. 

- Fähigkeit zur eigenständigen Analyse von Entwicklungen, 
Strukturen und Problemen im Bereich Menschenrechte, De-
mokratie und Entwicklung. 

Inhalte - Rechtliche, philosophische und historische Grundlagen des 
Menschenrechtsverständnisses. 

- Demokratiebegriffe und Demokratietheorien. 
- Demokratisierung, Transformation und Transition, Liberalisie-

rung, Institutionalisierung und Konsolidierung der Demokratie. 
- Entwicklung und Unterentwicklung, Nord-Süd-Beziehungen, 

Modernisierung und Nachhaltigkeit. 
- Rolle inter- und transnationaler Institutionen. 

Lehrformen - Seminar: 2 SWS   jeweils je nach Teilnahme an  
- Seminar:  2 SWS   der jeweiligen Lehrveranstal-

    tung im 5. und/oder 6. Fach-
    semester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM2.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester. 
B..A.-NF Pol.: Die Seminare sind Wahlpflichtveranstaltungen 
des NF-VM2. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Seminaren:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (jeweils je nach Teilnahme an der 
jeweiligen Lehrveranstaltung im 5. und/oder 6. 
Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Seminar:  6 LP 
- Seminar:  6 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Seminare werden jedes Semester angeboten) 
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Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Praxismodul 1 (PM1) 
Modultitel: Schlüsselqualifikationen I 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vermittlung allgemeiner berufsqualifizierender Kompetenzen 
und fachbezogener Schlüsselqualifikationen, die insbesonde-
re für das erfolgreiche Absolvieren des Grundkurses im Me-
thodenmodul MM1 erforderlich sind. 

- Erwerb und Anwendung mathematischer Grundkenntnisse, 
elementarer mathematischer Begriffe und Rechenregeln 
(Propädeutikum). 

- Beherrschen und routinierte Anwendung von statistischen 
Auswertungsprogrammen (Übung).  

Inhalte - Wiederholung mathematischen Grundwissens sowie Ein-
übung elementarer mathematischer Begriffe und Rechenre-
geln (Propädeutikum). 

- Praxisorientierte Einführung in statistische Auswertungspro-
gramme (Übung). 

Lehrformen - Propädeutikum: 2 SWS   1. Fachsemester  
- Übung:   2 SWS   1. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 1. Fachsemester; die Inhalte sind die 
didaktische Grundlage für das Methodenmodul MM1. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Propädeutikum: Klausur (am Beginn bzw. Ende der Veranstal-

 tung im 1. Fachsemester) 
- Übung:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, münd-

 liche Prüfung, Hausarbeit oder regelmäßige 
 Aufgaben (im 1. Fachsemester)  

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Propädeutikum:  2 LP 
- Übung:   2 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

4 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(im Wintersemester) 

Dauer 1 Semester 
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Modul:   Praxismodul 2 (PM2) 
Modultitel: Schlüsselqualifikationen II 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vermittlung allgemeiner berufsqualifizierender Kompetenzen 
und fachbezogener Schlüsselqualifikationen. 

- Beherrschen der grundlegenden Vorgehensweisen, Arbeits- 
und Präsentationstechniken des (politik-) wissenschaftlichen 
und projektorientierten Arbeitens. 

Inhalte - Methoden, Techniken und Vorgehensweisen des wissen-
schaftlichen und problemorientierten Arbeitens. 

- Schriftliche und mündliche Präsentationstechniken. 
- Englisch als Wissenschaftssprache.  

Lehrformen - Übung 1:  2 SWS   1. Fachsemester  
- Übung 2:  2 SWS   2. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 1. und 2. Fachsemester 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- in beiden Übungen:  

jeweils eine der Modulteilprüfungen: Klausur, 
mündliche Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige 
Essays, regelmäßige Aufgaben, Referat oder 
Projektarbeit (im 1. bzw. 2. Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen sowie 
ggf. die Erbringung von Studienleistungen voraus. Art und An-
zahl der Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen) 

- Übung 1:  2 LP 
- Übung 2:  2 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

4 LP 

Häufigkeit des 
Angebots 

1 x im Jahr 

Dauer 2 Semester 
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Modul:   Praxismodul 3 (PM3) 
Modultitel: Praktikum 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Vermittlung allgemeiner berufsqualifizierender Kompetenzen 
sowie fach- und berufsspezifischer Schlüsselqualifikationen. 

- Kenntnis grundlegender betrieblicher Strukturen sowie von 
Problemfeldern und Anforderungen im betrieblichen Alltag. 

- Reflexion theoretischer Konzepte in der Praxis. 
- Erkennen der persönlichen Eignung und Fähigkeiten in der 

Arbeitswelt sowie Erleichterung des Übergangs in die Be-
rufswelt. 

Inhalte - Berufsfeldanalyse, kritische Reflexion der im Studium erwor-
benen Fachkenntnisse und Qualifikationen in der Praxis so-
wie in Bezug auf potenzielle Beschäftigungsfelder. 

- Allgemeine und fachspezifische Erfahrungen in der Arbeits- 
und Berufswelt. 

Lehrformen - Übung:  2 SWS   je nach Teilnahme an der je-
    weiligen Lehrveranstaltung im 
    3. oder 4. Fachsemester 

- Praktikum:  ca. 420 Arbeitsstunden zwischen  
  dem 1. und 6. Fachsemester  

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung findet in Form des Praktikumsberichtes statt 
(bis zum Ende des 6. Fachsemesters).  
Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an der Übung sowie ggf. die Erbringung von 
Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistun-
gen werden am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.  
Darüber hinaus muss das Praktikum in einem für Politikwis-
senschaftlerinnen oder Politikwissenschaftler potenziellen Be-
rufsfeld absolviert worden sein. Vor allem folgende Bereiche 
kommen dafür in Frage: 
- Planung und Verwaltung in Bund, Ländern und Gemeinden, 
- parlamentarische Dienste in Bund, Ländern und Gemeinden, 
- Parteien, Fraktionen, Interessenorganisationen, 
- Privatwirtschaft, insbesondere multinationale Unternehmen 

und Politikberatung, 
- europäische und internationale Dienste und Organisationen, 
- Medien, Öffentlichkeitsarbeit, 
- politische Bildung, 
- wissenschaftliche Institutionen und universitäre Einrichtun-

gen. 
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Übung:  2 LP 
- Praktikum:  14 LP 
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Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

16 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

Übung: jedes Semester  

Dauer Das Praktikum hat eine Dauer von 11 Wochen Vollzeittätigkeit 
(innerhalb des ersten bis sechsten Fachsemesters); die Übung 
erstreckt sich über ein Semester. 
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Modul:   Abschlussmodul  
Modultitel: Abschlussmodul 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Nachweis von Fachkenntnissen und Qualifikationen, die für 
den Übergang in die Berufspraxis oder einen weiterführenden 
Studiengang notwendig sind. 

- Fähigkeit, wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden ei-
genständig und problemorientiert anzuwenden und eine Prob-
lem- bzw. Fragestellung aus dem Gegenstandsbereich der 
Politikwissenschaft selbständig zu bearbeiten. 

Inhalte - Das Thema der Bachelorarbeit sowie der mündlichen Prüfung 
soll in Zusammenhang stehen mit entweder einem der voll-
ständig absolvierten Vertiefungsmodule (VMI.1, VMI.2, VMI.3, 
VMII.1, VMII.2 oder VMII.3) oder mit einem der Vertiefungs-
bereiche (VMI oder VMII), sofern in diesem drei Seminare er-
folgreich abgeschlossen wurden.  

- Das Thema der Bachelorarbeit kann aus dem Teilbereich „Po-
litische Theorien und Ideengeschichte“ gewählt werden, so-
fern in drei Seminaren der Vertiefungsmodule „theorieorien-
tierte Leistungsbescheinigungen“ nachgewiesen werden.  

Lehrformen - 

Unterrichts-
sprache 

- 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss aller Basis-, Aufbau- und Methoden-
module, der Praxismodule 1 und 2 (98 LP) sowie das Erlangen 
von mindestens 18 LP in den Vertiefungsmodulen und mindes-
tens 12 LP im Wahlbereich.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A. Pol.: Pflichtmodul im 5./6. Fachsemester 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich zusammen aus 
- der Bachelorarbeit im Umfang von ungefähr 60 Textseiten, 
- der Verteidigung der Bachelorarbeit in Form einer 30-

minütigen mündlichen Prüfung. 
Prüfungssprache ist i.d.R. Deutsch oder Englisch. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Bachelorarbeit:10 LP 
- mdl. Prüfung:  2 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

- 

Dauer 1 Semester, vgl. Ausführungen zu § 14 Abs. 2 
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2. Politikwissenschaft als Nebenfach (B.A.-NF Pol.)  
 

Modul:   Basismodul 1 (NF-BM1) 
Modultitel: Grundlagen der Politikwissenschaft 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Beherrschung eines Grund- und Orientierungswissens über 
das Wesen der Politikwissenschaft und ihres Gegenstandsbe-
reiches. 

- Befähigung zur eigenständigen Bearbeitung politikwissen-
schaftlicher Frage- und Problemstellungen durch Anwendung 
politikwissenschaftlicher Methoden und Arbeitstechniken. 

Inhalte - Wesen der Politik und der Politikwissenschaft. 
- Verständnis- und Definitionsmöglichkeiten von Politik, ihre 

Wurzeln sowie ihre Bedeutung im gesellschaftlichen und wis-
senschaftlichen Kontext. 

- Gegenstandsbereich und Grundbegriffe der Politikwissen-
schaft. 

- Geschichte und Teilbereiche der Disziplin in Deutschland 
(und anderen Ländern). 

- Wichtigste Theorien, Methoden und zentrale Kategorien der 
Politikwissenschaft. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   1. Fachsemester 
- Grundkurs:  2 SWS   je nach Teilnahme an der  je-  

mit Tutorium: 2 SWS  weiligen Lehrveranstaltung im 
    1. oder 2. Fachsemester  

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme  

Keine 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Pflichtmodul im 1. und/oder 2. Fachsemester. 
B.A. Pol.: Die Vorlesung ist Pflichtveranstaltung des BM1. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (im 1. Fachsemester) 
- Grundkurs:  Klausur, Hausarbeit und Referat (je nach Teil-

 nahme an der jeweiligen Lehrveranstaltung im 
 1. oder 2. Fachsemester)  

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Grundkurs und dem Tutorium sowie ggf. die Er-
bringung von Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der 
Studienleistungen werden am Beginn der Lehrveranstaltungen 
bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Grundkurs:  6 LP 

mit Tutorium:  2 LP 
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Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

12 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; der Grundkurs 
wird sowohl im Winter- als auch im Sommersemester angebo-
ten) 

Dauer je nach Teilnahme am Grundkurs 1 bzw. 2 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 1 (NF-AM1) 
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis wesentlicher Theorien, Methoden, Typologien und 
Autoren des Regierens, des Föderalismus und der Europäi-
schen Integration. 

- Kenntnis des aktuellen Forschungs- und Diskussionsstands 
und der Strukturen des Regierens in politischen Mehrebenen-
systemen. 

- Fähigkeit zur fundierten Analyse des Regierens in politischen 
Mehrebenensystemen. 

Inhalte - Theorien des Regierens, des Föderalismus und der Europäi-
schen Integration. 

- Politische Systeme in ihrer Gesamtheit, ihre Akteure, Struktu-
ren, Prozesse und Inhalte des Regierens auf den kommuna-
len, regionalen, nationalen, den transnationalen und den in-
ternationalen Ebenen. 

- Entscheidungsprozesse in politischen Mehrebenensystemen. 
- Qualität, Wandel und Probleme von Regierungssystemen. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   im 3. oder 5. Fachsemester 
- Seminar: 2 SWS  je nach Teilnahme an der je-

    weiligen Lehrveranstaltung im 
    3. bis 5. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A. NF Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grund-
lage sind die Inhalte des Basismoduls NF-BM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Pflichtmodul im 3./4./5. Fachsemester 
B.A. Pol.: Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist Wahl-
pflichtveranstaltung des AM1. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (je nach Teilnahme an der jeweiligen 

 Lehrveranstaltung im 3. oder 5. Fachsemester) 
- Seminar:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 

 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. bis 5. Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von Studienlei-
stungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden 
am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

9 LP 
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Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bis 3 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 2 (NF-AM2) 
Modultitel: Regieren in internationalen und transna tionalen Institutionen 
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Kenntnis wesentlicher Theorien, Methoden, Typologien und 
Autoren des Regierens in inter- und transnationalen Instituti-
onen sowie zentraler Kategorien des Regierens in inter- und 
transnationalen Institutionen. 

- Kenntnis des aktuellen Forschungs- und Diskussionsstands 
des Regierens in inter- und transnationalen Institutionen so-
wie der Strukturen des internationalen Systems. 

- Fähigkeit zur fundierten Analyse des Regierens in inter- und 
transnationalen Institutionen und des internationalen Sys-
tems. 

Inhalte - Denk- und Theorieansätze der Internationalen Beziehungen. 
- Zentrale Kategorien der Internationalen Beziehungen und des 

Institutionenbegriffs. 
- Theorien, Methoden und historische Entwicklung der Interna-

tionalen Beziehungen. 
- Ausgestaltung und Probleme des Regierens in internationalen 

und transnationalen Institutionen, seiner Entwicklung und 
Konflikte. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   im 3. oder 5. Fachsemester 
- Seminar: 2 SWS  je nach Teilnahme an der je-

    weiligen Lehrveranstaltung im 
    3. bis 5. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A.-NF Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grund-
lage sind die Inhalte des Basismoduls NF-BM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Pflichtmodul im 3./4./5. Fachsemester 
B.A. Pol.: Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist Wahl-
pflichtveranstaltung des AM2. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (je nach Teilnahme an der jeweiligen 

 Lehrveranstaltung im 3. oder 5. Fachsemester) 
- Seminar:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 

 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. bis 5. Fachsemester).  

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von Studienlei-
stungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden 
am Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 
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Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

9 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bis 3 Semester 
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Modul:   Aufbaumodul 3 (NF-AM3) 
Modultitel: Politische Theorien und Ideengeschichte  
Modultyp: Pflichtmodul  

Qualifikationsziele  - Fähigkeit zur selbständigen Lektüre und Interpretation theoreti-
scher und philosophischer Texte, die sich mit Politik befassen. 

- Grundkenntnisse der politischen Ideengeschichte sowie me-
thodischer Ansätze politischer Theorien und der Ideenge-
schichte. 

- Grundkenntnisse über systemisch übergreifende Prozesse 
der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
seit der vormärzlichen Nationalbewegung sowie über legitimi-
täts-, integrations- u. identitätsrelevante Großereignisse. 

Inhalte - Fragestellungen, methodische Ansätze und Begriffe der poli-
tischen Theorien und des politischen Denkens sowie exem-
plarische Analyse gegenwärtiger Ansätze und Probleme poli-
tischer Theorien. 

- Epochen und Strömungen der politischen Ideengeschichte im 
Überblick. 

- Geschichte der Politikwissenschaft und historische Grundla-
gen der Politik. 

- Verständnis der politischen Systementwicklung in Deutsch-
land (vom Vormärz bis zur Vereinigung) sowie geschichtspoli-
tische Probleme. 

Lehrformen - Vorlesung:  2 SWS   im 3. oder 5. Fachsemester 
- Seminar: 2 SWS  je nach Teilnahme an der je-

    weiligen Lehrveranstaltung im 
    3. bis 5. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

B.A.-NF Pol.: Mindestens 3. Fachsemester; didaktische Grund-
lage sind die Inhalte des Basismoduls NF-BM1.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Pflichtmodul im 3./4./5. Fachsemester 
B.A. Pol.: Die Vorlesung ist Pflicht- und ein Seminar ist Wahl-
pflichtveranstaltung des AM3. 
WB: Die Vorlesung ist verwendbar im Wahlbereich aller  
B.A.-/B.Sc.-Studiengänge. 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung setzt sich aus den Teilprüfungen in den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen zusammen, die jeweils während 
oder am/nach Ende der Lehrveranstaltungen stattfinden: 
- Vorlesung:  Klausur (je nach Teilnahme an der jeweiligen 

 Lehrveranstaltung im 3. oder 5. Fachsemester) 
- Seminar:  eine der Modulteilprüfungen: Klausur, mündliche 

 Prüfung, Hausarbeit, regelmäßige Essays,  
 regelmäßige Aufgaben, Referat oder Projektar-
 beit (je nach Teilnahme an der jeweiligen Lehr-
 veranstaltung im 3. bis 5. Fachsemester). 

Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung, die regelmäßige und aktive Teilnah-
me an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von Studienlei-
stungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistungen werden 
am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 
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Arbeitsaufwand  
(Teilleistungen) 

- Vorlesung:  4 LP 
- Seminar:  5 LP 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

9 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

1 x im Jahr  
(die Vorlesung findet im Wintersemester statt; die Seminare 
werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester ange-
boten) 

Dauer je nach Teilnahme an den jeweiligen Lehrveranstaltungen  
1 bis 3 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul 1 (NF-VM1) 
Modultitel: Regieren in politischen Mehrebenensyste men 
Modultyp: Wahlpflichtmodul    

Qualifikationsziele  Siehe VMI.1-VMI.3 

Inhalte Siehe VMI.1-VMI.3 

Lehrformen - Seminar:  2 SWS  je nach Teilnahme an der je-
    weiligen Lehrveranstaltung im 
    5. oder 6. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM1. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester 
B.A. Pol.: Das Seminar ist Wahlpflichtveranstaltung des  
VMI.1-VMI.3 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung findet in Form einer Klausur, einer mündli-
chen Prüfung, einer Hausarbeit, regelmäßigen Essays, regel-
mäßigen Aufgaben, einem Referat oder einer Projektarbeit 
statt (je nach Teilnahme an der Lehrveranstaltung im 5. oder 6. 
Fachsemester). 
Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von 
Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistun-
gen werden am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

6 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

Jedes Semester 

Dauer 1 Semester 
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Modul:   Vertiefungsmodul 2 (NF-VM2) 
Modultitel: Regieren in inter- und transnationalen Institutionen 
Modultyp: Wahlpflichtmodul  

Qualifikationsziele  Siehe VMII.1-VMII.3 

Inhalte Siehe VMII.1-VMII.3 

Lehrformen - Seminar:  2 SWS   je nach Teilnahme an der je-
    weiligen Lehrveranstaltung im 
    5. oder 6. Fachsemester 

Unterrichts-
sprache 

Deutsch oder Englisch; die konkrete Unterrichtssprache wird 
vor Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Mindestens 5. Fachsemester; didaktische Grundlage sind die 
Inhalte des Aufbaumoduls AM2. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

B.A.-NF Pol.: Wahlpflichtmodul im 5./6. Fachsemester 
B.A. Pol.: Das Seminar ist Wahlpflichtveranstaltung des  
VMII.1-VMII.3 

Art,  
Voraussetzungen 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfung(en) 

Die Modulprüfung findet in Form einer Klausur, einer mündli-
chen Prüfung, einer Hausarbeit, regelmäßigen Essays, regel-
mäßigen Aufgaben, einem Referat oder einer Projektarbeit 
statt (je nach Teilnahme an der Lehrveranstaltung im 5. oder 6. 
Fachsemester). 
Die Zulassung zu den Prüfungen setzt die regelmäßige und ak-
tive Teilnahme an dem Seminar sowie ggf. die Erbringung von 
Studienleistungen voraus. Art und Anzahl der Studienleistun-
gen werden am Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gege-
ben.  
Prüfungssprache ist i.d.R. die Unterrichtssprache. Anderslau-
tende Absprachen können mit der/dem Lehrenden vereinbart 
werden. 

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls 

6 LP 

Häufigkeit des  
Angebots 

Jedes Semester 

Dauer 1 Semester 

Zu § 23: In-Kraft-Treten 
Diese Fachspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmi-
gung durch das Präsidium der Universität in Kraft. 
 

Hamburg, den 19. Juni 2008 

Universität Hamburg 


